
Landesgesetzblatt
für Tirol

Jahrgang 1998 Herausgegeben und versendet am 8. September 1998 31. Stück 
85. Gesetz vom 1. Juli 1998, mit dem das Tiroler Krankenanstaltengesetz geändert wird

85. Gesetz vom 1. Juli 1998, mit dem das Tiroler Krankenanstalten-
gesetz geändert wird

Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I
Das Tiroler Krankenanstaltengesetz, LGBl.

Nr. 5/1958, zuletzt geändert durch das Gesetz
LGBl. Nr. 23/1997, wird wie folgt geändert:

§ 41 hat zu lauten:
„§ 41

Sondergebühren, Honorare
(1) Folgende Sondergebühren sind zu ent-

richten:
a) für die in der Sonderklasse aufgenomme-

nen Pfleglinge eine Anstaltsgebühr für den er-
höhten Sach- und Personalaufwand und eine
Hebammengebühr und

b) für Personen, die ambulant untersucht
oder behandelt werden (§ 38), unbeschadet des
§ 41b, eine Ambulanzgebühr.

(2) Für den Aufnahme- und den Entlassungs-
tag eines Pfleglings ist die Anstaltsgebühr in
voller Höhe zu entrichten. Bei Überstellung
eines Pfleglings in eine andere Krankenanstalt
hat nur die aufnehmende Krankenanstalt An-
spruch auf die Anstaltsgebühr für diesen Tag.

(3) Neben den im Abs. 1 genannten Sonder-
gebühren kann von den Pfleglingen in der Son-
derklasse nach Maßgabe der Abs. 4 bis 9 ein
Arzthonorar verlangt werden.

(4) Voraussetzung für die Ausübung der Ho-
norarberechtigung nach Abs. 5 sowie nach § 46
KAG ist das Vorliegen einer Vereinbarung zwi-
schen den honorarberechtigten Ärzten und dem
Anstaltsträger. Die Vereinbarung muß jeden-
falls die Regelungen nach den Abs. 6 bis 8 zum
Inhalt haben.

(5) Folgende Ärzte sind berechtigt, von den
von ihnen betreuten Pfleglingen in der Sonder-
klasse ein mit diesen zu vereinbarendes Hono-
rar zu verlangen (honorarberechtigte Ärzte):

a) im klinischen Bereich des A. ö. Landes-
krankenhauses Innsbruck die Klinikvorstände,

die Leiter von Klinischen Abteilungen und die
Vorstände gemeinsamer Einrichtungen;

b) in sonstigen Krankenanstalten sowie im
nichtklinischen Bereich des A. ö. Landeskran-
kenhauses Innsbruck die Leiter einer Abteilung
oder eines Institutes und jene Fachärzte, die
krankenanstaltenrechtlich bewilligte, organisa-
torisch selbständige Einrichtungen leiten, so-
wie die Konsiliarfachärzte.

(6) Dem Anstaltsträger sind jährlich die Ge-
samtsummen der vereinnahmten Honorare je-
denfalls bis zum 30. Juni des Folgejahres be-
kanntzugeben. Dem Anstaltsträger gebührt für
die Bereitstellung der Einrichtungen zur Unter-
suchung und Behandlung der Pfleglinge in der
Sonderklasse ein Anteil von mindestens 10 v. H.
der Honorare nach Abs. 5 (Hausanteil). Der An-
staltsträger hat vom Hausanteil einen Betrag
von mindestens 3,33 v. H. der Honorare für So-
zialleistungen für das Anstaltspersonal zu ver-
wenden.

(7) Für die Mitwirkung an der Untersuchung
und Behandlung der Pfleglinge in der Sonder-
klasse gebühren den anderen Ärzten des ärztli-
chen Dienstes sowie dem mitwirkenden akade-
mischen nichtärztlichen Personal (Poolberech-
tigte) Anteile an den Honoraren nach Abs. 5
nach Maßgabe folgender Bestimmungen:

a) Der auf die Poolberechtigten entfallende
Anteil an den Honoraren (Pool) ist zwischen den
honorarberechtigten Ärzten und den Poolbe-
rechtigten festzulegen, wobei auf ein angemes-
senes Verhältnis zwischen den honorarberech-
tigten Ärzten und den Poolberechtigten nach
Maßgabe deren fachlicher Qualifikation und de-
ren erbrachter Leistung sowie der Anzahl der
Poolberechtigten Bedacht zu nehmen ist. Der auf
die Poolberechtigten (darunter mindestens ein
Facharzt) entfallende Anteil hat nach Abzug des
Hausanteiles nach Abs. 6 mindestens 40 v. H.
der verbleibenden Honorare zu betragen. 
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b) Die Aufteilung des Pools auf die Poolbe-
rechtigten (Poolanteile) ist zwischen diesen
nach Anhören des honorarberechtigten Arztes
festzulegen, wobei für die Bemessung der An-
teile lit. a erster Satz sinngemäß anzuwenden
ist.

(8) Die Rechnungslegung über die Honorare
hat durch die honorarberechtigten Ärzte im
Wege einer einvernehmlich zwischen den Ärz-
ten und dem Anstaltsträger festzulegenden Ver-
rechnungsstelle zu erfolgen.

(9) Auf die Honorare nach Abs. 5 finden die
§§ 42 und 43 keine Anwendung. Honorare bzw.
Anteile an den Honoraren sind kein Entgelt aus
dem Dienstverhältnis.

(10) Andere als die gesetzlich vorgesehenen
Entgelte dürfen von Pfleglingen nicht verlangt
werden.“

Artikel II
Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 1999 in

Kraft.

Der Landtagspräsident:
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